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GEMEINDE SCHWARZENBRUCK / LANDKREIS 
NÜRNBERGER LAND / MITTELFRANKEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 16 A 
FÜR DAS GEBIET SCHWARZENBRUCK 
„ORTSMITTE - RATTENBÜHL“

TEXTTEIL

Rechtsgrundlagen 
Bundesbaugesetz (BBauG) vom   18.8.1976 
Planzeichenverordnung (BauNVO) i.d.F.vom  15.9.1977 
Planzeichenverordnung (PlanzVO) vom   19.1.1965 
Bayerische Bauordnung (BayBO ) i.d.F.vom  1.10.1974

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches fest

(§9 (7) BBauG). Maßgebend ist der Bebauungsplan i.d.F. vom 14.12.1978 mit den

berücksichtigten Änderungen vom 31.7.1979.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen und Planeinschriebe wird gem. § 9 BBauG

sowie Baunutzungsverordnung und Art. 107 Bay BO festgesetzt:

1.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( § 9 (1 ) BBauG und BauNVO)

1.1 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1 ) Ziff.1 BBauG)

1.1   ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff.1 BBauG, §§ 1-15 BauNVO)

  Reines Wohngebiet WR (§ 3 BauNVO)

1.12 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BBauG, §§ 16-21a BauNVO)

  a)   Das Maß der baulichen Nutzung gern.§§ 16 und 17 BauNVO ergibt  
sich aus den Eintragungen im Lagep l an zur Grundflächenzahl (GRZ), 
Geschoß flächenzahl (GFZ) und zur Zahl der Vollgeschosse (Z).

  b)  Die Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVO i.V. mit Art.2 (5) BayBO gilt, soweit 
sie nicht zwingend vorgeschrieben ist, als Höchstgrenze (§ 17 (4) . BauNVO).

  c)  Bei der Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen der 
Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen unberücksichtigt (§ 21 a (4 ) Ziff. 3 
BauNVO).

1.2  BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHTÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKS-
FLÄCHEN, STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

  (§ 9 9 (1) Ziff.2 BBauG und §§ 22 und 23 BauNVO)

1.21 BAUWEISE (§ 22 BauNVO)

   Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzungen gern. 
§ 22 (2) BauNVO als offene Bauweise.

1.22 OBERBAUBARE GRUNDSTOCKSFLÄCHE (§ 23 BauNVO)

  a)  Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen  
(§ 23 (3) BauNVO) festgesetzt.

  b)  Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 (1) BauNVO) sind 
mit Ausnahme von Einrichtungen der Kleintierhaltung auf der überbaubaren 
Grundstücksfläche allgemein, auf der  nichtüberbaubaren Grundstücksfläche 
nur als Ausnahme zulässig (§ 23 (5) BauNVO).

   Innerhalb eines Schutzstreifens von 15 m, gemessen von der nördlichen 
Baugebiets grenze, ist keinerlei Bebauung zulässig. (Siehe auch Ziff. 1.8)

   Entlang der nördlichen Baugebietsgrenze dürfen innerhalb eines 20 m breiten 
Streifens vor dem 15 m Schutzstreifen, also bis zu einem Abstand von 35 m, 
 gemessen von der nördlichen Baugebietsgrenze, nur Gebäude errichtet werden, 
bei denen Kohleheizung ausgeschlossen ist und deren Kamine gegen Funkenflug 
gesichert sind. (Siehe auch Ziff. 1.7)

1.23 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 ( 1) Ziff.2 BBauG)

   Die Gebäuderichtung ist parallel zu der im Lageplan dargestellten Firstrichtung 
bzw. entsprechend den schematischen Baukörperangaben einzuhalten.

1.3 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 (1) Ziff.4 BBauG)

   Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstücksflä-
chen oder auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.

   Gemäß Art.7 (1) BayBO wird durch besondere Festsetzung, unter Buchstabe a-g 
in Plan und Text gekennzeichnet, von Art.6 (3) und (4) BayBO abgewichen.

   Die textlichen Festsetzungen werden unter Ziff. 1.3 - FLÄCHEN FÜR STELL-
PLÄTZE UND GARAGEN - (§ 9 (1 ) Ziff.4 BBauG) wie folgt ergänzt:

  Hierzu wird besonders festgesetzt:

  Fall a  Durch die Planung von Doppelhäusern ergeben sich mehnnals für die hin-
terliegenden Doppelhaushälften sogenannte Hammergrundstücke. Daraus 
ergibt sich für die festgesetzte Garage des Vorderhauses eine rückwärtige 
Grenze. Hierfür wird Grenzbebauung festgesetzt.

  Fall b  Die beiden Gemeinschaftsgaragen am Ende der Stichstraße II werden 
jeweils an den seitlichen und rückwärtigen Grenzen zu den Gehwegen 
 festgesetzt.

  Fall c  Die Garage wird seitlich an der Grenze des Wohn- bzw. Gehweges 
 festgesetzt.

  Fall d  Die Garage wird an der rückwärtigen Grundstücksgrenze und an der 

 Grenze des Wohnweges festgesetzt.

  Fall e  Die Garage wird mit ihrer Rückseite an der Grenze des Wohnweges 

 festgesetzt.

  Fall f  Die Gemeinschaftsgarage am Ende der Stichstraße IV wird jeweils an den 

seitlichen und an der rückwärtigen Grenze des Wohnweges festgesetzt.

  Fall g  Die Garage wird an der rückwärtigen Grundstücksgrenze festgesetzt. Der 

Abstand der Garagen zur davorliegenden Grundstücksgrenze an der Straße 

muß bei direkter Zufahrt mind. 5,00 m betragen, sofern im Lageplan nichts 

anderes festgesetzt ist.

1.4 VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 ( 1) Ziff. 11 BBauG)

  Die Festsetzungen im Rahmen der Verkehrsflächen sind dem Plan zu entnehmen.

1.5 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND LEITUNGEN  

  (§ 9 (1) Ziff. 13 BBauG)

   Sämtliche innerhalb des Plangebietes liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen 

sind unterirdisch zu verlegen.

   Erforderliche Versorgungseinrichtungen für Fernsprech- und Stromversorgung 

innerhalb des Geltungsbereiches sind unauffällig in das Gelände einzufügen oder 

in Verbindung mit Garagen in gleicher Gestaltung zu errichten.

1.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 15 BBauG)

   Im Plangebiet werden 2 Kinderspielplätze festgesetzt. Der kleinere Spielplatz 

nahe der Straße III ist für Kleinkinder aus dem umgebenden Quartier vorgesehen.

   Der größere Kinderspielplatz zwischen Straße I und Waldrand soll den Kindern 

von 6- 10 Jahren des Bebauungsplangebietes und angrenzender Siedlungsgebie-

te dienen.

   An der Straße I entlang dem Waldrand sind Pflanzflächen als Verkehrsgrün fest-

gesetzt.

1.7 GEBIETE IN DENEN BESTIMMTE STOFFE NICHT VERWENDET  

  WERDEN DÜRFEN (§ 9 (1) Ziff.23 BBauG)

   Innerhalb des im Plan kenntlich gemachten und vennaßten Abstandsstreifens mit 

35 m Tiefe zur nördlichen Geltungsbereichsgrenze (Wald) sind Kohleheizungen 

ausgeschlossen. Die Kamine sind gegen Funkenflug zu sichern.

1.8 VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE SCHUTZFLÄCHEN  

  (§ 9 (1) Ziff.2 4 BBauG)

   Entlang der nördlichen Baugebietsgrenze ist ein Schutzstreifen mit 15 m Breite 

von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die nichtüberbaubaren Grundstücksflächen 

sind gärtnerisch zu gestalten.

1.9  PFLANZGEBOT  

(§ 9 (1) Ziff.25a BBauG)

   Die für die Anpflanzung von Bäumen vorgesehenen Standorte sind im Lageplan 

dargestellt. Die Pflanzgebote dienen der Gliederung sowie der Einbindung des 

Baugebietes in die Gesamtbebauung.

  Folgende Gehölzarten werden vorgeschlagen:

  Einzelbäume

  Eiche  Qu-ercus robur 

  Linde  Tilia platyphyllas 

  Spitzahorn  Acer plaanoides 

  Ulme  Ulmus glabra

1.10 HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (2) BBauG)

   Die Baugrundstücke sind höhenmäßig an die Erschließungsanlagen durch Auffül-

lungen oder Abgrabungen (Böschungen) anzugleichen. Von den noch zu ermittel-

den Höhenangaben für die baulichen Anlagen sind Abweichungen von +- 0,30 m 

zulässig.

2.  BAUORDUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

  (§ 9 (4) BBauG i.V. mit Art. 107 (4)BayBO)

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 ÄUSSEREGESTALTUNG (Art . 107 (1) Ziff. 1BayBO)

   Die äußere Gestaltung der Einzelhäuser, Hausgruppen und zusammen hängen-

den Gebäudeteile ist nach Farbgebung, Material und Höhenentwicklung im Hin-

blick auf einen einheitlichen Gesamteindruck aufeinander, wie auch auf die an 

grenzende Bebauung, abzustimmen.

2.2 GEBÄUDEHöHEN (Art. 107 (1) Ziff. 1 BayBO)

   Die Gebäudehöhe, gemessen an der festgelegten EFH bis OK Traufhöhe darf bei 

1-geschossigen Gebäuden 3,50 m 2-geschossigen Gebäuden 6,00 m nicht über-

schreiten.

2.3 DACHFORMEN UND DACHNEIGUNG (Art. 107 (1) Ziff. 1 BayBO)

  a)  Hauptgebäude sind nur mit geneigtem Dach und entsprechend den Eintragun-

gen über Dachform und Dachneigung im Lageplan zulässig.

   b)  Garagen sind, soweit nicht in den Hauptbaukörper einbezogen, mit Satteldach 

oder Pultdach auszubilden.

2.4 DACHDECKUNG (Art. 107 (1) Ziff. 1 BayBO)

  Geneigte Dächer sind mit rottonigen Ziegeleindeckungsmaterialien einzudecken.

HINWEISE

 BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZEN

 AUFZULASSENDE GRUNDSTÜCKSGRENZEN

FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 (1)1 BBAUG)

 REINES WOHNGEBIET(§3 BAUNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 (1)1 BBAUG) 

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

  ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ZWINGEND 

  ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE

  GRUNDFLÄCHENZAHL ALS HÖCHSTGRENZE 

  GESCHOSSFLÄCHENZAHL ALS HÖCHSTGRENZE

  SATTELDACH 

  DACHNEIGUNG IN ALTGRAD

   (§9 (1)2 BBAUG)

 OFFENE BAUWEISE (§22 (2) BAUNVO)

ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

BAULINIEN/ BAUGRENZEN BEBAUUNGSTIEFEN (§9 (2)2 BBAUG)

 BAUGRENZE (§23 (3) BAUNVO)

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§9 (1)2 BBAUG)

 SCHEMATISCHE BAUKÖRPERANGABE, MIT ANGABE DER  

 FIRSTRICHTUNG EINES GEBÄUDES MIT SATTELDACH

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN 

MIT IHREN EINFAHRTEN  (§9 (1)4 BBAUG)

 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN

 EINZEL- UND DOPPELGARAGEN BZW. GEMEINSCHAFTSGARAGEN 

 FESTSETZUNG D. EIN- UND AUSFAHRTEN VON STELLPLÄTZEN  

 UND GARAGEN

FLÄCHEN, IN DENEN DIE VERWENDUNG VON GEWISSEN STOFFEN UND DIE BAULICHE 

NUTZUNG EINGESCHRÄNKT SIND  (§9 (1)23 UND 24 BBAUG)

 WALDABSTANDSFLÄCHE IN DER KOHLEHEIZUNGEN AUSGESCHLOSSEN 

 UND KAMINE GEGEN FUNKENFLUG ZU SICHERN SIND

 VON BEBAUUNG FREIZUHALTENDE SCHUTZFLÄCHEN

VERKEHRSFLÄCHEN  (§9 (1)11 BBAUG)

 ABGRENZUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN GEGENÜBER ANDEREN  

 NUTZUNGEN STRASSENVERKEHRSFLÄCHE

 ÖFFENTLICHE PARKIERUNGSFLÄCHE

 ÖFFENTLICHER GEHWEG

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§9 (1)15 BBAUG)

 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE

 VERKEHRSGRÜN

 KINDER- SPIELPLATZ

PFLANZGEBOT ZUR ANPFLANZUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN (§9 (1)25 BBAUG)

 PFLANZGEBOT FÜR EINZELBÄUME

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES (§9 (7) BBAUG) UND ANDERE AB-

GRENZUNGEN

 GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES  

 BEBAUUNGSPLANES

 PROJEKTIERTE GRUNDSTÜCKSGRENZEN ALS VORSCHLAG

 ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG, Z. B. VON  

 BAUGEBIETEN ODER ABGRENZUNG DES MASSES DER BAULICHEN  

 NUTZUNG INNERHALB EINES GEBIETES (§16 (4) BAUNVO)

ZUM BEBAUUNGS- PLAN NR.16 A „0RTSMITTE/RATTENBÜHL“ IN SCHWARZENBRUCK, 
LANDKREIS NÜRNBERGER LAND

ZEICHENERKLÄRUNG: 2.5 GARAGEN UND STELLPLÄTZE, GEMEINSCHAFSANLAGEN  
   (Art. 107 (1) Ziff. 1 u. 3 BayBO)

  a)  Garagen als Grenzbebauung sind in Konstruktion, Höhe, Dachform - Neigung, 
Dachentwässerung, Putz, Farbgebung und Torgestaltung aufeinander abzu-
stimmen. Einzel- und Doppelgaragen sind soweit sie nicht in das Hauptgebäu-
de  einbezogen sind, in Verbindung mit diesem zu erstellen. Ausnahmen sind zu 
begründen.

   b)  Die Garagenhöhe von der festgesetzten EFH bis zur Traufe darf 2,75 m nicht 
übersteigen. Garagen als Grenz bau können in das Dach des Hauptgebäudes 
einbezogen werden. In diesem Fall ist eine überschreitung der Garagenhöhe 
innerhalb des Grenzabstandes möglich. Stellplätze dürfen nicht überdacht 
werden.

   c)  Stellplätze für bewegliche Müllsammnelbehälter sind in das Hauptgebäude, in 
Garagen oder Einfriedungen zu integrieren.

2.6 EINFRIEDUNGEN (Art. 107 (1) Ziff.4 BayBO)

   Die Abgrenzung der Grundstücke gegenüber öffentlicher Verkehrsflächen ist mit 
Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1 ,20 m zulässig. Sie dürfen nur aus Sträu-
chern hinter Steineinfassungen von höchstens 0,30 m Höhe über Gelände, oder 
als künstlerische Einfriedungen, wenn gleichhohe Hecken vorgepflanzt werden, 
bestehen.

   Werden Stützmauern zur Straße hin erforderlich, so dürfen diese nicht höher sein als 
die durch den Straßenbau vorgenommenen Abgrabungen. Stützmauern mit mehr 
als 1 ,00 m Höhe sind gern. Art. 82 BayBO genehmigungspflichtig. An den übrigen 
Grundstücksgrenzen sind Drahtgeflechte oder Holzlattenzäune zugelassen.

2.7 AUSSENANTENNEN

   Für jedes Gebäude darf nur eine Außenantenne (Rundfunk - oder Fernseh-
antenne) errichtet werden.

3.  SCHLUSSBESTIMMUNG

   Mit Inkrafttreten dieses Planes sind sämtliche genehmigten Festsetzungen  
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Planes aufgehoben.

TEKTURPLAN NR. 1
ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 16 A
FÜR DAS GEBIET „RATTENBÜHL“  
DER GEMEINDE SCHWARZENBRUCK

1. Der Gemeinderat Schwarzenbruck hat mit Beschluß vom 24. 10. 83

Nr. 1 die Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

für das Baugebiet Nr. 16 a „Rattenbühl“ durch den Tekturplan

Nr. 1 im vereinfachten Verfahren nach § 13 BBauG beschlossen.

2. Die Eigentümer der von der Änderung betroffenen oder benachbarten

Grundstücke wurden im Schreiben vom 25.11.1983 gebeten,

der Änderung des Bebauungsplanes zuzustimmen.

3. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom

25.11.1983 gemäß§ 13 Nr. 2 BBauG aufgefordert, bis zum

13.12.1983 ihre Stellungnahme zum Tekturplan Nr. 1 abzugeben.

4. Der Gemeindrat Schwarzenbruck hat in seiner Sitzung am 06.02.84

Nr. 1 den Tekturplan Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 16 a, einschließlich

Begründung, als Satzung gemäß § 10 BBauG aufgestellt.

5. Der Tekturplan Nr. 1 zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan

Nr. 16 a, für das Baugebiet „Rattenbühl“, wurde mit Begründung

gemäß § 12 BBauG am 29.03.1984 ortsüblich(durch Veröffentlichung

in der Zeitung „Der Bote“ und Aushang an den Gemeindetafeln)

bekanntgemacht mit dem Hinweis, daß dieser Tekturplan

Nr. 1 mit Begründung ab sofort im Rathaus Schwarzenbruck,

Regensburger Str. 16, Zi. Nr. 51, öffentlich ausliegt.

Mit dem Tag der Bekanntmachung, also am 29.03.1984 wurde der

Tekturplan Nr. 1 rechtsverbindlich.

Dieser Tekturplan wurde vom Bauamt der Gemeinde Schwarzenbruck ausgearbeitet.

Schwarzenbruck, im Oktober 1983


